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Gelihrduna des deu'schen
den Hausbomkiler!*) Vo" Oberregieru"gsrat a. !:I. !:Ir. jur. Fr a"" k e

Betriebsfünrer der Schleswig-HoJsteinischen Landesbrandkasse

Bild 10. Sfark befallener Dachstuhl. a, b, c, g, e stark zerstörfe Deckenbalken, d stark zersförter
Ueberzug, f stark zerstörte Sfrebe des Sprengebocks

(9 Folos und 1 Zeichnung der Landesbr1!ndkasse Kiel)

Kann von einer Gefährdung des deuhchen Gebäudebesfill1des
durch den Hausbockkäfer gesprochen werden? Gegenwärtig noch
nicht, v]eJleichf aber in 10, 15 oder 20 Jahren, nachdem %, ,B. im
Norden Deuhchlands (Lübeck, Hamburg und Schleswig-Ho!stein) er
kannt wurde, da  die Hausbock-Larven. jetzt massen haff auftreten, das
Ho!zwerk von Dachstühlen in einem 'bisher ungeahnten Umfange zer
stör! haben und täglich weiier zerstören.

Der biologischen Wissenschaft jst der Hausbockkäfer (Hy!ofrupe!
bajulus) .seit langer Zeit als in DeuTsch!and heimisch bekannt; er ist
eine Art aus der gro en Familie der Bockkäfer, befällt nur verarbei
tedes, me ist i n H ä U.'i ern e j n 9 e bau t e s N ade I hol z und
trägt daher den Namen Hau s b 0 c k,

Die B i I der 1 u n.cl 2 zeigen .die männlichen und weiblichen
Käfer. Mit der langen Legeröhre (Bild 2) legt das Weibchen b! s
300 Eie r gruppenweise in die Spalten Jrockensr Nadelhölzer. Nach
kurzer Zeit kriechen kletne Larven aus und beginnen im Holze ,unter
der Oberfläche und in seinen Tiefen einen drei- bis zwölf jährigen

") Aus,zugsweiser Nachdruck aus der Beilage zur "Norddeutschen
Hausbe.'iitzer-Zeitung" Nr. 2 vom 15. Januar 1936,

heimlichen Spaziergang, indem sie das Holz mit ihren harfen "Kau
laden" (8.j f der 3 u n -cl 4) angreifen und langsam auf und ab ihre
Gänge bohren. Das Ho!z, 'das sie als Nahrung aufnehmen, geht durch
den Magen- und Darmkanal ,und bleibt hinter ihnen als Mehl in den
Gängen liegen; sie ver a!en also ihre gefährliche Anwesenheit nicht
durch einen Mehlamwud, wie die harmloseren Anobienarten (Holz
wurm, Totenuhr), ,die aus .den sleckno.delkopfgro en OeHnungen ihrer
Bohrgänge das Mehl auswerfen, Im Laufe ihres ! a n gen cl r e i
b i.s z w ö I f jäh r j gen Leb e n s werden die la r v e n I a n 9
u n cl cl i c k (B i I -cl 5) und ihre Fra gällge haben dann einen entspre
chend gro en Durchmesser; sie fressen mit Vorliebe das ,weichere
Sommerholz. das härtere HerbsfhoJz jassen sie in der Rege! stehen;
wird aus einem stark befallenen HolzsfÜck das Mehl herausgeklopft,
so bleiben nur ,diese dünnen Zwischenwände zwischen den Gängen
übrig '8 i I cl 6). Die Larve bevorzugt d.:!s weiche Splintholz, sie
zieht ihre Gänge aber -auch ,durch hartes Kernholz (B i I d 7). Kurz
lIor der Ver pup p u n g, also TI ach d r e i bis z w Ö 1 f J a h ren,
fri 1 ,die Larv  sich bis unmiHelhar unter die Holzobed!äche durch; an
dieser Stelle entsteht das durch seine läl1gliche ovale Form charak
letistische "F lug I 0 c h"" (,ß i I cl 8), das entweder von der Larve



Bild 1. Hausbockmännchen, naturliche Grö e
und dreifach vergrö erf

Bild 2, Hausbockweibchen mit ausgestreckter
Legeröhre, nalürl. Grö e und dreifach vergrö ert

selbst oder spater von dem Käfer gebildet wird. Die Larve zieht sich
von der Oberfliiche wieder ein wenig zurück und verpuppt sich in
einer .Puppenwiege", Einige Wochen nach der Ver pup p u n 9
ist der K ä f e r lerHg e n t w i c k e I t, er e n t w e ich I dur c h das
F lug J 0 c h und entfaltet die Flügel zu seinem Hochzeitsfluge. Kurze
Zeit danach legt das Weibchen seine Eier; damit ist die biologische
Auf gab e des K ä f e r s - die Fortpflanzung - e r füll t, nach
wen i gen Wo c h e n s t erb e n M ä n n c h e n und We i b c h e n.
Eih heues Spiel beginnt mit dem Auskriechen ,der z.ahlreichen Nach
kommenschaft aus den Eiern. Die Ver pup p u n g beg i n n t etwa
im Mai, der Hoc h z e i t s 11 u g f Ei II tin d.j e war m e n Mo
na t e J uni bis Au g u s t,

Wie gründlich die Larve des Hausbockkäfers Holzw8rk zerstört,
zeigen die Bilder 6, 7, 9 und 10, ,Bis 'in die jungst-e Gegenwart wUr
den ,diese Zerstörungen, die meist im Dachstuhl aultreten, als KEinzel
fälle  angesprocl1en, die der Hause gentümer mit sich selbsf abzu
machen hatte; hochstens grHJen Baupolizeibehörden mit Ge- und

:i!

Bild 3. Kopf der Larve, schematisch,
VQ'n der Seife gesehen, mit heraus
gestellten (nicht eingezogenen) nKau
laden n , geschlossen und geöffnet

Bild 4. Kopf der Larve, von oben ges hen,
fünffach vergrö ert, die ei,ngezogenen "Kau
laden" sind schw3rz

Bild 5. Ausgewachsene Larve, nah.irIiche Grö e
und dreifach vergrb ert

Verboten ein, Wenn die Zerstörung ,des Hol'zwerks be r e i t s zu einer
Gefahr für Leben und Gesundheit der Einwohner ge W o.r den war.

Was die Gegenwart von der Vergangenheit unterscheidet, ist die
Erkennlnis, da  es sich nicht nUr um die Gefährdung ein z ein e r
G e b ä u d e, sondern a II e rHo I z bau wer k e a u   N ade J 
hol z handett, also ni ch t um eine Ein z e J -, sondern um eine
Ge m ein 9 e f a h r. ,Diese Vorstellung ist zwar nicht neu, bereits
1911 warnte 'der Oberpraparator des nafurwissenschaftlichen "Museums
21m 100m" in Lübeck, Ernst Alb e r I, vor dieser Möglichkeit, arber man
hi'lffe damals nicht ,auf ihn gehört. 1920 wurde man in Danemark auf
die allgemeine Verbreitung des Hausbocks aufmerksam und im Nor
den Deutschlands folgte zuerst ein Lübecker Senatsbeschlu  vom Jahre
1925, der eine Untersuchung auf HauSlbockbefal! anordnete. Seit 1928
griff Oberbauraf He s pe I e r, Leiter relet Liibecker Baupolizeibehörde,
die Frage systematisch auf, ging der Lebensweise des Schädlings nach
und selzte verschiedene Bekampfungsmet,hoden zur Erprobung ein.
Im Jahre 1933 wurde auch die Hamburger Behörde für Arbeit und
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Bild 6. Zerstörtes Holzwerk nach dem Herausklopfen de$ Mehles,
n<Jf'ür!iche Grörye

Technik (Hochbauwescn) auf dÖls m,]ssenhafte Auftreten des Schädlings
im Hamburger Staafsgebiet aufmerks]m, dann erging in Hamburg am
7, Dezember 1934 auf Grund eines Entwurfes von Professor Dr. R i e
se bell das erste deutsche Gesetz zur Bekämpfung
des Hausbocks als einer Gemeingefahr des Ge
b ä u d e b e s t 01 n cl e s. In lübeck ist die planmä ige, gesetzliche
Bekämpfung des SchadHngs durch die B.;!UpoHzeibehörden vor kurzem
eingeleitet worden.

Die SchJeswig-Holsteinische landesbrandkasse griff die Frage Ende
1934 auf. Eine gründliche Untersuchung der Provinz Sch!eswig-Hol
stcin auf Hausbockbefal! erschien am vordringlichsten. Nach Schulung
zahlreicher bautechnischer Fachkräfte der Innen- und Au engliederung
der Anstalt durch Oberbaunt H e s p eIe r - Lübeck, wurden mil
Unterstützung der Regierung un:! der durch die Regierung angewie
senen Baupolizeibehörden im Frühjahr 1935 die Unters.uchungen in
82 politischen Gemeinden der Provinz (mit 143 Ortschaften) begonnen
und 1m Herbst 1935 abgeschlossen, n]chdem etwa 2 vH des gesamten
Gebäudebestandes der Provinz geprüft welren.

Das Ergebnis ist überraschend un:l erschütlernd. 36 v H der
untersuchten Gebäude erwiesen sich als befal
I e n; süd I ich der Li nie K i el - Neu m ü n s t e r   W I I s j e r
sog arS 3 v H. In einem Orte waren 93 vH der untersuchten Ge
tbäude betroffen, in eH Orten 70-80 vH, in sechs Orten 60-70 vH,
nur in vier Orfen konnte ein BefalJ bisher nicht ermittelt werden. Be
sonders schwer sind Kirchen, Fabriken und Schulen befallen (43 bis
ti6 vH), selbst junge Gebäude (bis zehn Jahre) bleiben nicht verschont
(17 vH), Nur in 13 vH der Fäl!e h;!tfen die Eig<antümer eine Holz
schädigung 'durch "Holzwurm" früher bereits erkannt, in 87 vH wurden
sie erst durch die geschulten B usachverständigen der Landesbrand
kasse aufgeklärt. In 50 vH der festgestellten Fälle sind die befal
lenen H ö 1 zer a! I sei t i g um 1-2 c m zer s t ö r f, in vielen
Fällen geht aber die Zer s t ö rUn g sog ara u I 4-6 c mund
darüber. Die Tragfähigkeit ganzer Dachstüh!e ist bis jetzt - Anhng
1936 - glücklichGrweise nur in wenigen Fällen vernichte!.

,Bei dem Massenbefa!1 im Norden Deutschlands liegt die Anmlhme
nahe, da  der Käfer in den letztein 20 bis 30 Jahren von vereinzeHen
alten Herden aus sich massenhaft über das ganze land verbreitel h3.f.
Die Ver m ehr u n g s - M ö g ) ich k e i f ist zweifellos unh e i m _
I i c. h. Wir wollen z. B. annehmen, da  zu Anfang 1936 in ,dem Holz
werk eines Dachstuhls 100 HausbockJarven leben, die kurz Vor ihrer
Verpuppung stehen 'und da,her im Sommer 1936 al  Käfer ausfliegen,
50 seien Männchen, 50 Weibchern. <Die Z hl von 100 larven in einem
befallenen Dachsiuhl ist sehr gering. Dr, phi], Sc h u c h .von ,der
'Biologischen Reichsanstalf Kiel Kitzeberg, zählte z. B. jüngst nach Zer
legung eines 12/6 cm starken' Balkens von 80 cm Länge darin allein
70 lebende Larven. Nach der Paarung soll in unserem Beispiel jedes
Weibchen nUr 100 Eier legen (Dr. Schuch zählte bis 300), alle 50 Weib
chen also iMgesamt 5000; nehmen wir an, da  nur ein Zehntel nach

Bild 7. Befallener Dachsparren 10/12 cm, stark
zerstör!. Bohrgänge auch im Kernholz

vier bis fünf hhren sich zu Käfern eniwickelt h3.t, so schlüpfen 500
Käfer im J3.hre 1940 aus, davon mch umerer Ann3.hme 250 Weibchen,
von denen jedes wieder 100 Eier ablegen soll, insgesamt 25000.
Jeder rechne sich selbst aus, wieviel Larven im Jahre 1955, ",Iso nach
20 Jahren, in dem Dachstuhl vorhanden sein konnten. Diese Zahlen
spiebre) zeigt eindringlich den Ern s I der Lag e, wen n cl i e
F 0 r f p f I a n z u n 9 cl e r K ä f e run geh e m m f b J e i b f. Sobald
in dem Gebälk eines Dachstuhles auch nur ein Weibchen seine Eier
abgelegt hat, besteht jedenfaUs immer die Moglichkeif einer unheirn
lichen Vermehrung des Insekls, denn j e cl erb e f a I f e n e B d I k e n
ist ein Ansteckungsherd für "die nach nicht ange
griffenen Hölzer.

Eine weilere Gefahr !ritt hinzu. Die Kafer sind während ihrer
Flugzeit recht lebendig, sie haben ein gut e s F! u 9 ver m ö gen.
Der Flugtrieb des befruchteten Weibchens richht sicl1 ;'juf das Suchen
und Finden von günstigen Abl'3gE:sfellen fÜr seine Eier, zunachst im
Holzwerk des D3.chstuhles, in dem es ausgekrochen isj-; aber die Kater
können auch durch die zahlreichen, in jedem Dachstuhl vorhandenen
Lücken und durch offene Dachfenster ausfliegen, sich in der Nachbar
SCh3ff verbreiten oder durch starke Winde weit fort gehieben werd6-l1.
Zu der Ans t eck u n 9 von Ho! z z u Hol z frifl daher die A n
s fee k u n 9 s 9 e f a h r von Hau s zu Hau 5; auch das haI- man
bis in die jüngsfe Zeit zu wenig beachtet.

Wie ist die gegenwärtige Lage zu beurteilen? Bei 15 Gebäuden
in Schleswig-Holstein hat die Brandkasse eine fast völlige Zerstörung
der Dachstüh!e, eine gegenwärtige Einsturzgefahr festgeslelJt; da nur
2 vH aller Gebäude 'Untersucht wurden, wird bei einem Gebäude
bestande von etw1l 450 000 in Sch!eswig-Holstein ,dIe Zahl der gegen
wärHg einsturzbedrohlen Dachstühle gröher als 15, aber immer nach
niedrig sein. Die Tragfähigke.if einzeln r Tei!e der Dachstühle ist in
groryerem Umfange zerstört, bei der gro en M3sse der befallenen
Hölzer ist sie zwar geschwächl, aber noch genügend. Der Gesamt
bestand der schleswig-holste!nischen Gebäude ist daher in der Ge
genwart noch nicht 'gefährdet, zu einer Beunruhigung ist 1936 kei)j
Anla , von den wenigen erwähnten Fallen eines besonders zel
störenden rBefalJs abgesehen.

Wa$ bringt aber die Zukunft? Ein grof;es Heer von Hausbock
larven arbeilet tagein tag3.us an der Zerstörung des Holzwerkes. Diese
a!JmähJiche ZerstörungsElrbeit verminderf die Tragfähigkeit 'der befal
lenen Hölzer. Ein Stiel von 4 m Uh1ge und 16/16 cm OuerschniH
darf z. ,so mit 7250 kg belastet werden. Wird dieser Stiel aJ!seifig
nur 2,5 cm tief durch HiJusbocklarven zerstört, !,Q ist seine Tragfähig
keit bereits erschöpft, obwohl der Ouerschnilt noch 11/11 cm belrägtj
bei weiterer Zerstörung wird der Stiel unter der Belastung einknick' n.
Wie fange dauert es, bis ein allseitig um 2 cm be reifs zersförter Stiel
von 16/16 cm Ouerschnitt auf allseitig 2,5 cm zerslör! sein wird, also
bis wr Grenze seiner Tragfähigkeit? Diese Frage Iaht sich nicht be
antworten, denn sie sefzf die Kenntnis vieler unbekannter Grö en
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Bild S. Drei Fluglöcher des Hausbocks in einem Dachholz (ein F!ugloch oben am Ast). Die kleinen
runden Löcher sind Bohrlöcher VOn Anobien (Holzwurm, Totenuhr)

vor us, z. B. der Zahl der im Holzwerk lebenden Larven, ihres Enl
wkklungsstadiums, der Schnelligkeit ihres Forlschreitens 1m Holze
usw. Jm Schrifttum wird z. B. gelegentlich behauptef, eine ausgewach
sene larve (8 i I cl 5) arbeite sich in der warmen Jahreszeit fäglich um
ihre Leibeslange im Holze voranj das ist aber eine wissenschaftlich
noch nicht bewiesene Behauptung, mit deren Nachprüfung Dr. Schuch
zur Zei! beschäftigt ist.

Noch wichtiger für die zukunft isl ,die Frage, ob mit einer we i
te ren Ver me h run g des H.'Iusbocklarven Heeres zu rechnen ist
oder nicht. Darübe'l' vermag niemand etwas Bestimmtes zu sagen.
Vielleicht ist die Seuche auf ihrem Höhepunkt angelangt, bleibf im
Beharrungszustande oder geht sogar wieder zurück. Die Hoffnung,
die Seuche werde auf ihrem jetzt erreichten Umfange beharren, ist
jedenfalls recht unsicher.

Aber Jä t sich überhaupt elwas Durchgreifendes gegen diese Ge
fahr unierne'hmen? Ge'Ni , ,die völlige -Ausrottung dieses Insekts wi'rd
zwar ein Wunsch bleiben; für die prakfische Arbeit kalltn es srch nur
darum handeln, die gegenwärtige Massenverbreitung des seit langem
bekannlen Schädlings wieder so einzuschränken, da  er künftig keine
Gefahr Wr den deutschen Gebäudebestand mehr ist. 0 a s I ä   I
s ich e r r e ich e n, wen n der Hau s b 0 c k p I a n m ä   i gun cl
gründlich mij den richtigen Bekämpfungsmit
te) n an 9 e g r i f f e n wir d. Es sind theoretisch Ver s chi e
cl e n e Ver f a h ren maglich, die zum Teil bereits erprobt sind,
zum Teil auf dänische Anregungen und auf dänische Praxis zurück
gehen, da ]n Dänemark 1927 die planmä ige Bekampfung 'Zuersf ein
geselzt haf; ich beschranke mich hier auf die Aufzählung der Möglich
keiten: He i   I u f t b e h a n d I u n g, Ver gaS u n g, 8 e h a n cl
lung mit chemischen Mifteln, mechanische Ent
fernung der befallenen Holzfeile mit nachfol
gen der c h e m i s c her B e h a n cl 1 u n g, bio log i s c heB e
k ä m p fun gun cl ba k t e r j e I1 e B e k ä m p fun g. Zur Schil
derung di'eser verschiedenen Met.hoden und zur Beurleilung ihres
Werfes oder Unwerles bedürfte es ausführlicher Darlegungen, die
nicht der FragesJellung dieses Aufsal,zes entsprechen, Zur Zeit wer
den etwa 20 chemische Milier Clngebolen, über deren Wer! und Un
wert eine endgültige Enhcheidun9 noch nichf gefroffen werden konnte.

Bei der Bekämpfung des Hausbocks handelt es sich um eine
d e u t s c h e Frage, nicht nur um eine Frage Norddeutschlands. In
dieser Erkenntnis haben die ö f f e n t! ich e n Fe 'U e r ver s ich e
run g san s j alt e n i n 0 e u j s c h [ a n d auf der Tag-ung ihrern

Betriebsführer vom 19. Dezember 1935 beschlossen, im Ja h r e
1936 eine planmä ige Untersuchung im ganzen
R e ich e durch u m f ass end e 5 f ich pro ben (etwa 2 vH der
Ge.bäude) zu veranstalten, Ersj die das 9:II1.ze Reich umfas.send
Untersuchung der öffentlich-rechtlichen Brandkassen kann eine sichere
Grundlage fÜr die Entscheidung bringen, 0 b und in we! c h e m
Umfange eine p[anmä jge deutsche Bekämpfung
des Sc h ä cl li n 9 s er f 0 I gen m u , in welcher Organiso'ltions
form, mit welchen finanziellen Mitie[n, wie diese Mittel aufzubringen
sind, -und welche Zeitdauer für die Bekämpfung und Aufbringung
der finanziellen Mitte! anzusetzen ist.

Alle diese F'ragen werden voraussichtlich Ende 1936 gek!art seln;
bi  dahin werden als ein s t w e j I i g e M 01   nah m e n empfohlen:

1. Jeder Hauseigenlümer prüft möglichst bald und möglichsf sorgfältig
den Dachstuhl seines Gebäudes auf Hausbockbefall; diese Prüfung
kann zwar nicht so sichere Ergebnisse bringen wie eine Unter
suchung durch besonders geschulte Baufachleufe. Einen sta.rken
Be fall wird jeder sorgfältig prüfende H CI U sei gen t ü m e r
se [b s t er k e n n e n; übersiehl er einen schwachen Befall, so
kann das lur 1936 noch hingehen.

Bei der Prüfung ist be onder  a u I die 0 v 01 I e n F lug 
I ö c her (B i I d 8) zu ach t e n; ferner ist mit einem starkEm
spitzen M e s s e r i n das Hol z wer k a n z 01 h Ire ich e n
S tel I e n und nichl nur in der Nähe von Fluglöchern hin ein 
zu s t 0   e n; trifft ,die MesserspiJ.ze auf larvengänge, so dringt sie
ohne erheblichen Widerstand ein; dicht unter der Oberfläche des
HoJ'zes verlaufe".de Lat1Vengänge werden durch ein kräHiges
Hinüberziehen des Messers über die HofzoberfIäche quer zur Faser
festgestellt.

Auf das Hol z i n der Näh e von 0 e f f nun gen i m
Da c h s f u h!, von Fenstern usw, ist be S 0 n cl e r s zu ach t e n,
denn die Verseuchung des Dachsluhis erfolgt durch hier einfliegende
Weibchen. [n die dunkel,sten Eck e n hin ein [e u c h t e n, aber
dabei das Hau s nie h fan z ü n den I Wenn leicht brennbare
Stoffe .vorhanden sind, .nur v ö I I J 9 ver s chi 0 s sen e La m
pe n benutzen, am besten eie k tri s ehe .T ase h e n I a m p e n.
Es ist gut, wenn der Hau sei 9 e n t ü m e r seine Fe $ f s tel 
I u n gen 01 u f s c h r e i b j und diese Aufzeichnungen sorgfäIHg
aufbewahrt.
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Bild 9. Zerstörle Dachhölz:ef. 0 ben: vor der Zerstörung 14/14 c:m sfark, jetzl durchschnifflich 7 cm
Durchmesser, uni e n : vor der Zersiörung 6/12 cm stark, jetzt durchschnitilich 47f cm Durchmes'Ser

2. Während der Flugzeit (Juni-August) möglichst oft auf dem Dach
boden nachsehen, ob Käfer vorhanden sind. auf die Käfer Jagd
machen und sie ver nie h f e n, damit sie nie h f zur F 0 r t
P f J 01 n z u n 9 kom m e n,

3. Um die Ansteckung von Haus zu Haus zu verhindern, während der
Flugzeit möglichst alle Dachöffnungen verstopfen und 0 f f e n e
F e n s t e r mit Gaze gegen fnsekten-Ein- und Ausllug s c h ü t z e i1 J

4. Wenn der Dachsfuhl eines Gebäudes schon so stark zerstör' ist, da!}
Einsturzgefahr droht, mu  sofort die Baupolizeibehörde benach
richtigt werden.

Wenn der Hauseigenfümer an vereinzelten Hö!zern Befall fest
stellf, dann sollte er die'5e Hölzer no c h vor der F lug z e i f
01 U S W e c h se! n 0 der 01 b bei I e n, um weilere Ansteckung
durch auskriechcnde Käfer zu verhindern; das aus g ewe c h
s e J t e Hol z und die a b 9 e bei J t e n Ho! z f eil e m ü s sen

a b e r s 0 f 0 r t ver b r a n nt werden, um die in ihnen lebenden
Larven zu vernichten. Im übrigen wille der Hau eigentümer das
Ergebnis der Untersuchungen der öffenflich-rechflichen Feuerversi
cherun9sansfalfen abwarfen, denn wenn es .zu einer reichsgesetz
lichen, das hei t allgemeinen Bekämpfung des Hdusbocks als einer
Gemeingefahr kommen sollte, dann werden die finanziellen Millel
zu seiner 'Bekämpfung Von der ganzen Bevölkerung oder zum min
desten von allen Gebäudeeigentümern als Gemeinlast aufgebracht
werden, wie es in Hamburg und lübeck jetzt schon geschieht.

5. Für das Jahr 1936 giU also die Losung: Augen auf, Dachböden zu,
sieh beschränken auf die notwendigsfen Arbeiten und im übrigen
ein Jahr noch abwarfen, denn in Deutschland mu  die Bekämpfung
auf das Ganze gehen; alle Einze!arbeit ist Stückwer,k gegenüber
der graf jen Gefahr der Ansteckung und der Weiterverbreitung der
Seuche.

G&'liInd$lb;  1011 dIe ' r   Ml!IjöJ IiIl!Ijd 4i!!! lmhlllill!lj   " !!Iij ld!e!i' !M 'ifl, *
Von Dr. Rudolf Mundhenke, Berlin, Justitiar der Wirfschaffsgruppe Sieine und Erden

A. Allgemeines
Bei der auryerorclentlichen Bedeut.ung öffent!icher Aufträge,

namentlich bei dem erheblichen Anwachsen der öffentlichen Auf
tragsvergebung seit der cnalionalsozialistischen Machtübernahme, ist
die ges mte Wirtschaft an klaren Grundsät,zen über die Vergebung
und die Ausführung of/entlicher Aufträge stark interessierl. Bei der
Vielgestaltigkeit der sich aus öffenllichen Aufträgen ergebenden
Rechtsfragen genügen die 'allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen
nicht, um eine möglichst reibungslose Abwicklung .zu 'gewährlei,sten,
Schon früher haben daher die einzelnen Behörden häufig für ihren
Bereich Normalvertragsbedingungen aufgestellt. Darüber hinaus be
stehen seit 1926 einheilJiche GrundsätiZe für öffentliche Bauaufträge,
und zwar sowohl für ihre Vergebung <als auch für ihre AU5'mhrung;
für ,die >übrigen öHentlichen Aufträge sind 1932 Grundsätze a'uf
gestellt, ,aber ,nur für die Ausführung und nicht für di,e Vergebung.
Nunmehr sind auch für die Vergebung ,der übrigen öffentlichen Auf
träge mit Wirkung ab 1. April' 1936 einheitliche Grund ätze aufge

'" Entnommen den "Wirtschaftlichen KurzbriefenD, Deutschlands
verbreitetster Steuer- und WirlschaHs Zeilschr.j.ft. Rudotf Lorentz-Ver
lag, Charloftenburg 9.

sIel!! worden, so da  das gesamte Gebiet der öffentlichen Auffrags
vergebung in den wichligsten Fragen eine einheitliche Regelung
aufweisl.

Die praktische Bedeutung dieser Grundsätze isl heute wesentlich
grö er als früher. Die 'nafiona!,so-zia!istische Regierung hai sich
energisch dagegen gewandt, da  die im Interesse der gesamten
Volkswirtschaft oaufgesfelllen aHgemeinen Grundsätze über d..'ls Ver
dingungswesen durch Abweichungen einzelner Behörden untergraben
werden. Bereifs durch die Richt!inien der Reichsregierung vorn
14. Juli 1933 ist eindeutig zum Ausdruck ge.bracht, da  das Ver
gebungswesen .nicht eine Angelegenheit von un!ergeordneier Be
deutung ist, die dem Gutdünken der einzelnen behördlichen Stellen
oder dem Einflu  nichfveranlwortlicher Organe überlassen bleiben
könne.

Eine möglichst genaue Kenntnis der Grundsätze für die Ver
gebung und Auslilhrung öffentlicher Aufträge dient dem Wohl der
gesamten Vo!kswirlschaft. Sie ist ,aber sehr erschwer! durch eine
gro e Zahl abändernder und ergänzender Ministedale;lasse. tm fol
genden soll daher eine Uebersichl über die wichtigsten Grundsätze
des Ve dingungswesens gegeben werden,
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Zu unter:>cneiden sind die verdingungsor.dnung für BauJeisfungen
(VOB) und die Verdin9ungsordnung für die übrigen leistungen (VOL),

n. !:Ii.. '\fe'<!;"!Jj""!J o,dn!"'!II lü, lBaulelsl""9..n ('\fOIBI
setzt sich zusammen ,aus:
1. Teil A: AII'gemeine Bestimmungen für die Vargebung von Bau

leistungen,
2. Teil B: Allgemeine Vertra.gsbedingungen für ,di€ Auduhrung

Bau!eis!ungen.
3. Teil C: Techni.sche Vorschrillen für Bauleisfungen,

11. !!ie Ve'<!;"g""!Jso,d"""!J lür Leislungen, ausge
nommen lIauleislunge.. (VOL)
setzt sich zusammen aus:

1. Tei! A: Allgemeine Bestimmungen tür die Vergebung Lei
stungen.

2, Teil B: Allgemeine Bedingungen für die Ausführung VOn Lei
stungen,

m. Abg'e""u"!J
Die VOL findet auf alle lieterungen und Leistungen Anwendun9,

die keine '8auJeistungcn sind. Bauleislungen im Sinne der VOB sind
Bauarbeiten oder Lieferungen von BausloHen o::Jer Bauteilen, die zur
Herstellung oder Inst<mdhaltung eines Bauwerke:s dienen,

1, Bauarbeiten.
Die B.3uarbellen im Sinne der VOB sind in Teil C ausdrücklich

aufgezählf. Auch Abbrucharbeiten gehören zu den Bauarbeiten.
2. Bauwerke.

Bauwerk ist n:lch der Rechtsprechung ,des Reichsgerichts (Bd, 56
S. 41, Bd. 75 S. 377) ucinc unbewegliche, durch Verwendung von
Arbeit und M teriaJ in Verbindung mit .dem Erdboden herge
stellte Sache, ebenso auch ein Teil einer solchen S,Jche R . Auch
die Te i l.a r bei t e n von Bauhandwerkern auf Grund Einzel
vergebung gehören daher zu den B;wwerken im Sinne der VOB.
Auch Umbauarbeiien werden regelmäfJ,ig zu den Bauarbeifen zu
rechnen sein (vgl. hierzu RG. in Jur.Woch. 1933, S, 133, Nr. 10).

c. Rechtschariikter
vaB und YOL sind keine Geselze. Sie sind Z'unächsi nur Dienst

anweisungen der MinisJerien an die unteren Verwaitungsbehorden.
Au  einer Varlefzung der allgemeinen Bestimmungen über die

Vergebung kannen seilens der Bew.erber 'grundsä zllch Schadens
er alzansprüche nicht hergeleitet werden. In den Vorbemerkungen
sowohl zur VOB, als auch zur VOL ist ausdrücklich gesagt, da  die
al!gemeinen Bestimmungen über die Vergebung nicht VerIrags
bestandteil werden sollen. Dennoch ist nach Einführung der Verdin
gungsvorschriHen bei den Behörden die Sicherheit für eine sach
gemärye Behandlung des Vergebungsverfahrens gegeben. Wenn die
Beachtung der al,lgemeinen Yergebungsbestimmungen auch nicht vor
den Gerichten eingekiagi werden kann, so hat ,doch die Wirtschaft
und - wie sich ,aus den unter B. erwähnfen Richtlinien der Reichs
regierung ergibt - auch ,der 51,aat ein Interesse an ihrer Einhaffung.
Dieses Interesse kann von den Auftragsbewerbern im Woge dcr
Verwaltungsbeschwerde an die vorgesetzte DienststeJ!e geltend ge
macht werden.

Die Bedingungen für die Ausführung der Leistungen sollen da
gegen zum Vertragsbest"mdteil gemucht werden (s 10 Teil Ader
VaB, & 11 Teil Ader VOL), 'Eine nochm3lige Wiederholung der ein
zelnen Bestimmungen ist zu diesem Zweck nicht notwendig, Es ge
nügt eine Bez'ugn::1hme (RG. Bd. 105, 5. 292). Im Interes e der Ein
heitlichkeit ist angeordnet, dafJ die allgemeinen Bedingungen für die
Ausführung 'grundsätzlich nur in bestimmlen Einzelpunkten abgeän
dert oder ergänzt werden sollen.

Zu erwähnen sind hier insbesondere

!. gemeinsam für VOB und VOl:
1. Ausführungsfristen,
2, Vertragssfrafen,

3 tIJ

3. Aenderung der Verjährungsfristen für die GewährleIstung,
4. Abrechnung,
5, ZahlungsarI und ZahlungssteUe,
6. Sicherheifsleislung,
7. Zulässigkei! ganzer oder teilweiser Ueberlragung ,des Auftrags

an Dritte;

11. für VaL lerner:
1. Prozentsatz dGr Mehr- oder Minderleistung,
2. Besch.:'Iffenheit der Leistung,
3. Herkunft der Leistung,
4. Anlieferungs- oder Annahmestelle,
5. Ko fen .der Versendung,
6. Verfahren im Falle von Be3nstandungen,
7. Frist tur Ersatzleistungen,
8. Art der Verpackun;J.
Der Einwand, ,da  darüber hinausgehende besondere BedingungBn

gegen den Si,nn der allgemeinen Bedingungen und gegen die Richt
linien der Re:chsrcgierung versto en, kann allerdings von den Be
werbern auch wieder nur im Wege der VerwaHungsbeschwerde
geltend .gemacht werden.

Soweit die Vorschriflen der VOB und VOL zum Veriragsbestan:J
teil gemacht worden sind, stellen sie eine Ergänzung der lücken des
gesetzlichen Vertragsrechts dar. Demgemä  kommen 'auch, wenn die
VOB oder VaL nicht eine andere Rege!ung treffen, die Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuches über das Vertragsrecht im a!lgemeinen
(z. B. über die Aus.legung von Verträgen) oder über besondere Ver
träge (Werkverträge, K.aufverträge) zur Anwendung.

D. Die Ver!Jjebui'lg
Für die Wir/schaft und die ges'.'Imie Volkswirtschaft ist eine zweck

mafJige Verteilung der öffentlichen Aufträge von aufJerordentlicher
Bedeutung.

I. Wie e,lolgl <II;  all!Jemeine Verlei;""9 <IIer öllent.
lieh..n Auflräge!
1. Die Verteilungssfellen.

'.'3) 0 leB e s c h a f fun g s s t e ! I e n :
Sie sind die fÜr die Vergebung der offentliehen Aufträge zu

stdndigen Stellen ,der einzelnen Verwa1fungen. Es gibt zentrale
BeschaffungsstelJen bei dEm Reichsverwaltungen und dezentrale
Heschaffungsstellen bei den untergeordneten Behörden. Die Vsr
oaniwortung für die Vergebung der öffenflichen Autträge trägt aus
schlle lich die zuständige Beschaffungss!elJe, Die Beschaffungs
steIlen -haben .aber mit dem Ziel einer volkswirtschalllich zweck
ma :gen Verteilung der öffentlichen Aufträge mft der Re ich s
aus g lei c h s s t e ] ) e und den B e z i r k s i' u s g lei c h s 
s tell e n zusammenzuarbeiten.

b) Die Re ich sau s 9 lei c h s s f e ! I e :
Sie isl dem Reichs- und Preu ischen Wirtsch.,lflsministerium an

gegliedert. Ihre Hauptaufgabe besteht in der ZusoJmmenarbeit
mit denjenigen obersten Behörden, die zentrale Rekhsaufträge zu
vergeben haben. Sie stellt die mafJgebenden Gesichispunkte für
die regionale Ault agsverteilung der gro en Reichs'3ufträge auf.

c) Die B e z i r k s ,a u s g J eie h s s j e II e n :
Die BezirksausgleichssteHen sind die Au enstel!en der Reir.:hs

ausgleichsstelle. Sie sind mit Wirku-ng vom 1. April 1936 an Stelle
der früheren 35 uAufiragssfeJlenu getreten und den Selbsjve wal
fungsorg",nen der Wirtschaft angegliedert. Bei jeder der 18 Wirl
schaftskammern ist eine ",Be1zirksausgleichssle!le ,für öMentliche Auf
träge" gebildet. Die Verbindung mit der St-aatsverwa1tung ist
dadurch gewährleistet, da  der Reichswirhchaftsminister den Chef
der oberen verwalfungsbehörde am Sitz der Wirlschaftskammer zu
seinem Beauftragten ernannt haI.

Die Haupfaufgabe der 'Bezirksausgleichss!ellen liegt darin, für
eine zweckmä ige Auftragsverleilung 'unter den einzelnen Be
trieben des Bezirks zu sorgen und alle an öfientJichen Aufträgen
interessierten Wirfschaftskrei'se ihres Bezirks zu beraten und zu
-betreuen. Sie haben Auft agsbewerbungen von Einzelfjrmen vor
zuprüfen und gegebenenfalls Firmen bei einschlägigen Vergebun



'gen später in Vorschlag :zu bringen. Es ist a u i j e d e.J1 F a I !
a!len an öffentlichen Aufträgen infsressierten
Firmen zu empf-ehlen, sich bei allen Auftrags
,bewerbungen an die zuständIge Bezirksaus
g!eichsstelle zu wenden, auch wenn es sich
um die Beteiligung an zentralen Aufträgen
ha nd e 11. Der Reichs- und Preu ische Witlschaftsminisfer
hat bereits in einem Rundschreiben vom 5. Juli 1935 _ IV 12341/35
- darauf hingewiesen, 'da  es zweckfos ist, Auffragsbewerbungen
'an die ReichsausgJeichssteIle oder an die Beschaffungsstellen
der zenJralen Behörden .zu richten, Derartige Auftragsbewer
bungen werden in die :zuständige Bezirksausgleichsstelle zuruck
geleitet. Für die ein z e ! n e n Fi r m e n s i 'nd a ! S 0
die Bezirksausgleichsstellen die allein zu
s t ä n d i g e Sie II e. Für die Entgegennahme von Anträgen
ist jeweils ausschlie !ich diejenige Bezirksausgleichsstelle zuständig,
in deren Bezjrk der Antragsteller seinen Sitz hat, .und zwar ohne
Rücksicht auf den Sitz der VergebungssteJ!e, an deren Aufträgen
die Firma beteiligt werden wUt ,Im Hinblick auf die ausschlie
fiche Zuständigkeit der Bezirksausgfeichsstelle des Sit:zes der
Firma ist es auch zweekJos, Bewerbungen um öffenfliche Aufträge
an eine Mehrzah! von Bezirks.zwsgleichssteUen zu richten, Die
Bezirke der Bezirks9.usgleichsstelLen decken sich mit den Bezirken
der Wirlschaftskammern,

Wegen der gro en Bedeu:ung der Bezirks;lUsgleichsstelJen für
die einzelnen Firm'en teilen wir im folgenden ein Verzeichnis de
Bezirksausg!eichssfel!en mit, wie es in dem Er!,,  des Reichs_ und
Preu ischen Wirlschaftsministers vom 18, Juni 1936 - IV 18466/36
- aufgesfellt ist:

Bez irksa usgleich ssfcllen:

1. Bezirbausg!eichsstelle bei der Wirl chanskammer für Ostpreu
en, Königsberg i. Pr,

2. Bezirksausgleichsstelle bei der Wfrtschal/skammer Schlesien,
B res lau 1, Graupensfra e 15.

Ver t r e tun gin B e r I in: B er! i Tl NW 7, Dorotheensfr. 8.
3. Bezirksausgleichsstelle bei der Wirtschallski'l mer für Pommern,

S t e f tin, Frauenstra e 30.
4. Bezirksausgleichsstelle bei der Wirtschalfskammer Nordmark,

Harn bur 9 1 1, Börse.
Ver Ire tun gin B e r I in: B e r I i Tl N W 40, Königsp!afz 5.

5. Bezirksausgleichsstelle bei der Wirtschaffskammer Bremen,
Bremen, Am Markt 13,

Ver Ire tun gin Be r I in: B er I i n W 9, Lennestra e 7,
6, Bezirksausgleichsste!le bei der Wirfsch:'lftskammer Niedersach:;en,

Ha n n 0 ver, Sophienstra e 7,
Ver t r e t 'U n gin Be r I in: Be r I i Tl N W 7, Neue Wi!
he)msfra e 12-14.

7. Be:zirksausgleichsstelle bei der Wirfsch2Jftskammer für den Wirl
schaftsbeJ:irk Düsseldorf, D ü s sei dar f, Graf-Adolf-Stra e 49.

Vertretung in Berlin: BerlinNW7, Friedri(:hstr, 103.
8. Bezirksausgleichsstelle bei der Wirischal/skammer für Westfalen

und Lippe, D 0 r t m und, Märkische StralJe 120.
Ver f r e tun g i   Be r I i n: 8 er I in NW 7, Friedrichs!r.103.

9. Bezirksausgleichsstelle bei der WitJschaftskammer Rheinland,
K ö ! n, Unter-Sachsen hausen 4.

Ver t r e tun g i Tl 8 e r I in: Be r I i n W 35, Am Karlsbad 22.
10.,BezirksausgJeichsstelle bei der Wirfschallskammer Hessen,

F r.a n k f u r f a m Mai n, Börse.
11. Bezirksausgleichsstelle bei der Wirtschaftskammer Milteldeulsch

land, Mag d e bur g, Alter Markt 5/6.
12. Bezirksausgleichsstelle bei der Wirtschafjskgmmer MilteJdeufsch

land, We i m a r, Gel!ertsttalJe 3.
13. Bezirksausgleichssfelle bei der Wirischaffskammer Sachsen,

D res den - A., Grunaer StralJe SO.
Ver f r e tun gin 8 e r I in: Be r I in W 35, GrO admiral
von-Köster-Ufer 43.

14. Bezirksausgleichsst€.<lJe bei der WirtscnaHskammer Bayern, M ü n
ehe n, ArnuHstrafJe 26.

Vertretung in Ber!in: Berlin W 9, PotsdamerStr.12.

15. Bezirksausgleichsstelle bei der WirischaftskClmmer Saarland-Pfalz,
S a Ci rb ru c k e n, Hrndenburgsfra e 9.

V e t t re tun gin B e r I in: B e r I in W 8, Leipziger
StrafJe 123 a.

16. Bezirksausg!eichsstelle bei der Wirtschaltskammer Baden, Kar I s
ruh e, Schlo platz 3.

Ver fr e fun gin Be r! in: Be r I i n W 9, lenneSfra e 9.
17. Bezirksausg!eichssteJle bei der Wirlschaftskammer fürWürfiem

berg und den Regierungsbezirk Sigmaringen, S tut t gar f _ N.,
SchellingslralJe 9,

Ver t r e tun gin Be r I in: B e r I i n W 9, Vo stra e 10.
Für den Wirfschaftskammerbezirk Berlin Brandenburg ist die

Neuorganisation der Bezirks"usgleichsstellen noch nicht abge
schlossen. Bis auf weiteres fungieren im Rahmen ihres bisheri
gen Zuständigkeitsbereiches :

18. a) Auftragsstelle Berlin, Be r I i n NY{ 7, Dorotheenslra e 11;
b) AuffragssfeIJe Kurmark, Be r li n SW 11, Europahaus.

2. Die Verteilungsgrundsätze.

Die nachstehend erörterten Verfeilungsgrundsätze sind gröf;tentei!s
zunächst unmitfelb1:lt nur im Zusammenhang mit der VOL aufgestellt
worden, Es ist aber anzunehmen, da  sie zu einem erheblichen Teil
c.uch bei der Vergebung. von Bauleistungen Anwendung finden
werden.

CI) Der re 9 ion a {e Aus 9 lei c h.
Der regionale Ausgleich wird in Zusammenarbeit mit den

Zenlralbeschaflungsstellen durch die Reichs-ausgleichsstelle gere
gelt. Sie bestimmt die Gebiete, die bevorzugt zu berücksichtigen
sind. Aul die Bedeutung einer zweckmä igen regionalen Vertei
jung ist Von dem Reichs- und Preu ischen Wirtschaftsm;nister in
einem besonderen Rundschreiben vom 9. April 1936 - IV 12071/36
- ausdrücklich hing€<wiesen. In diesem Runderbfj hat der Reichs
wirtschaffsminister .als notleidend bzw. besonders auftragsbedürftig
folgende Geb ete anerkannt:

di-e gesamte ehemals e-ntmiJ]tarisierte Zone,
den Staat Sachsen,
die Provinz Schlesien,
die Provinz Ostpreu en und
Hamburg.

Bei dieser Bestimmung handelt es sich allerdings nicht um eine
nNotgebietserklärung" im liblichen Sinne, vielmehr lediglich um
die Bestimmung derjenigen Bezirke, die unter den gegenwärtigen
Verhältnissen bei Vergebung öffenfJicher Aufträge i:lls besonders
auftragsbedürltig anzusehen sind; andere Folgen als die Verpllich
tung der BeschaffungssielJen, diese Gebiete bei ,der Auflragsver
gebung besonders zu berücksichtigen, können daher aus dieser
Erklärung nicht hergeleitet werden.

Die Bevorzugun.g der Noistandsgebiele bei der Vergebl.:ng
öffentlicher Aufträge soll nicht nur dadurch ver!"irklicht werden,
da  bei gleichwertigen Angeboten aus den für notleidend erk!är
ten Gebieten einerseits und aus den übrigen ReichsteHen anderer
seils den Behieben in den für notleiclend erklärten Gebieten ver
hältnismä ig mehr Aufträge zu erteilen sind, sondern die Bevor
zugung schlie t nach dem Runderla  vom 9. April 1936 auch die
Möglichkeit in sich, ,unter bestimmten Voraussetzungen einer Firma
des no/leidenden Gebietes einen etwas bö her e n Pr eis zu
bewi!ligen (hierüber vg!. die Ausführungen unter D IV 2).

Der Bewerberkreis soll möglichst .gewechsell werden, wenn
,nicht besondere Gründe entgegenstehen. Mit dieser .Bestimmung
,würde es in Widerspruch stehen, wenn Neube.werber lediglich
'deshalb abgewiesen werden, weil bereits eine -gro e Anzahl von
Firmen an den Vergebungen beteiligt oder ,für kommende Ver
ge-bungen vorgemerkt ist. Es ist. deshalb 'in der Vo bemerkung
zur VOL ausdrücklich darauf hingewiesen, da  bei jeder neuen
Bewerbung im einzeJnen zu prüfen sein wird, ob nicht ma .
gebende Gründe dafür bestehen, gerade auch den neuen Be
<werber bei etwa bevorste'he-nden Beschaffungen mit heranzuziehen,
Ein derartiger Grund würde z. B. gegeben sein, wenn es sich um
die Bewerbung einer in einem notleidenden Gebiet ,ansässigen
'Firma handelt, ferner namentlich aber auch dann, wenn die Heran
,ziehung des neuen Bewerbers eine noch wirlschaWichere Deckung
des Bedarfes möglich erscheinen lä f. (Fortsetzung folgt,)
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Anlä !ich des 150. Todestages des gro en
K ö n j g s . ergänzen wir unsere umfangreiche, in Nr, 25
vom 18. Juni d. J. abgeschlossene Veröffentlichungsre-iheüber .ländliche Siedlungen F.riedrichs
cl e 5 G r 0   e nn von Johannes Re i s c hel mit dem
nachstehenden Aufsatz zur Geschichte des Bauwesens
unter Friedrich dem Gro en.

Die Zeit des unumschränkten Konigstums in Preu en zeigt auch
auf dem Gebiete- des Bauwesens jene eigenarl!ge-n Erscheinungen,
wie sje eben dem Absolutismus eigentümlich waren, Die WÜfschafts
politik FriedrJchs des Gro en lie  eine Reihe von baulichen Mary
nahmen entstehen, die uns die Eigen3rt dieses tatkräftigen Königs im
vol!en Umfange bekunden.

Am 13, Mai 1744 erliefJ Ftiedrich der Gro e an vier Minister einen
Erla  wegen schärferer Beaufsichtigung der Leistungen der BaIJ
beamten. Der König beklagfe sich über die fachliche Unkenntnis und
Sorglosigkeit seiner Baumeister und sprach hierüber se'in schärfstes
MifJvergnügen aus. Er verwies besonders auf die ,nenormen Fehlern,
die beim Bau dos Finowkanals gemachi worden waren. Der König
erklärte, da  cr dies seinen Ministern, da es nun einmal geschehen
sei, vergessen wolle. Er befonte aber, da  er in Zukunft die Minister
für solche Vorgänge verantwortlich machen werde, Der König sagte
zwar selbst, er sehe wohl ein, "da  der Minister nicnt alles, was zu
dem Baumeisfer-Me!'ier gehört, aus Profession verstehen können, aher
er drang darauf, daIJ die Minister nur fähige B'3umeisfer für die
Sfaatsbauten in Dienst nahmen, drohte aucn an, "unwissenden Bau
meistern zu  Besserung der übrigen einmal ein Exempel statuieren zu
wollen". Am 2. Januar 1746 erJä f der König an die Pommersche
Kammer einen Befehl, den Finowkana! "ganz unfehlbar und sonder
einiges Einwendenn noch im Jahre 1746 ferfigzuslellen. Er bemerkt,
dal) er "keine weitere Vorstellung annehmen werden und dal) er Olm
1. Mai des genann!en Jahres den K'anal besuchen werde, um zu sehen,
ob "er fedig und im Slande sei" Gleichzeitig forder/e der König
einen Bericht über den Stand der Hafenarheilen IOn der Swine e'in.
Am 12. September 1751 richtet der Kön'ig an das General-Direktorium
zu BerIin ein Schreiben, in welchem er eine gesefzl'iche Regelung der
Preise für Ziege! und Mauersteine ankündigt. Der König schreibt, er
habe vernommen, da  die Ziegele besitzer bei Ber]in und Pofsdam
infolge der dort herrschenden starken Bautätigkeit die Preise für
Ziegelsteine derart gesteigert hätten, hdal) nicht nur die Bauenden
in übermä ige Kosten dadurch gesetzt, sondern auch andere vom Bau
abgeschreckt und zurückgehalten we den.. Der König forderte daher
das Gene aJ Direkforium auf, eine Preis- oder Tax-Ordnung für die
Mauer- und Ziegelsteine nach Grö e und Qualität auszuarbeiten und
ihm sogleich zur Prüfung und Genehmigung einrosen>den. Der König
mein'!, da  hierbei die Z'iegeleibesifzer einen "mä igen und .billigen
Profi! genieryen solJen h .

Sehr beachtenswert ist ein Schreiben des gro en Köni,gs vom
22. September 1751, welches an den Generalleutnant Gl'afen Hacke
und den Ga-heimen Rat Kircheisen gerichJe/ war, und das sich mit der
Ansiedlung in Berlin a beitender fremder Zimmer- und Maurergesellen
beschäftigte. Kircheisen halle dem König be ichtet, daf.! sich im Sep
tember 1751 in Be lin 247 fremde Zimmergesellen und 294 fremde
Maurergesellen bel,anden. Der König antwortefe hierauf, er vermuto,
da!, diese fremden Bauhandwerker Vogt länder sind, die im Sommer
ihre sächsische Heimat verlassen, um in der Fremde zu a beiten, her
nach im Winter aber in die Heinlai zurückkehren, um dort das im
Auslande verdiente Geld zu v rzehren. Der König betrachtete diesen
Vorgang als einen Verlust am Nalionalvermögen und sinnt auf Ab
hilfe. Er beauflragf nun Kircheisen und den Grafen Hacke, im näch
sten Jahr den Versuch zu machen, die Leufe bel BerUn anzusiedeln.
Und zwar schlägt er zur Ansiedlung den PI'Btz Vor dem Brandenburger
Tor in der Gegend vor, wo ein Galgen stand. Letzferer, meinte der
König, könne auf dem Wege nach Ruppin Olm Walle aufgesteUt wer
den, Das Gelände sollte nach dem Befehl des Königs in QQuartiere
und SlrafJen n eingeteilt werden. Die geeigneten Bauhandwerker
sollten alsdann mit einem kleinen Haus  angesetztn werden, auch
sollte jeder einen grö eren Gar!en und ein Sfüek land erhalten. Der
König machte hierbei auf das Beispiel der von ihm ähnlich durch
gefühden Ansied!ung in Potsclam aufmerksam. Der König meinte, die

fremden Maurer- und Zimmerleute könnten dann gut im Winter hier
leben und durd, Spinnen oder andere Arbeiten noch etwas verdienen.
Der König erklärte, da!, diese Ansiedlung gegebenenfalls von den
städtischen Steuern befreit bleiben sollte. .

Auf Befehl des Köni<gs durften bei Neubauten keine Schindel
dächer angewandt werden, vielmehr machte er der gröryeren Feuer
sicherheit 'wegen Ziegeldächer zur Bedingung. Diese Verordnung
wurde VOn manchen Gemeinden als 'Sehr lästig empfunden, da diese
Verteuerung des Dachbaues von manchem witfschaftJich a,ls sehr schwer
empfunden wurde. Als die Bürger.schaft der abgeb annten Stad!
BoIke-nhain bei dem König um Befreiung von dieser Verordnung ein
kommt, edeilt ,der König folgenden eigenhän&gen Bescheid:  D;e
Dächer müssen zu Ihrcr eigenen Sicherheit mit Ziegeln bedeckt wer

.den, sonst brennet die Stadt erster Tage wieder ab. n Die Sorge um
die Errichtung von Feuerversicherungs-Gesellschaften für Gebäude
lie  sich der König besonders angelegen sein. Schon ars Kronprinz
hatte er in der Ruppiner Zeit während seines dortigen Aufenthalts
seinem V,ater einen Bericht uber einen Ruppiner Brand zu erstatten,
wobei auf eine Verbesserung der Feuerlöschordnung hingewiesen
wUrde. Nach der Besitznahme von Schlesien ordnete der König fÜr
jeden Kreis die Errichtung einer Feuerversicherungs-Gesellschalt an.
Bei Gelegenheit der Urbarmachung dss Warthebruchas siellf der König
für 1369 klei",e AnsiedJerfamilien das Bauholz aus den Kön;gl. Forsten
unentgeJ!lich ZUr Verfügung. Ebenso wurden die dort ansässigen
Gro grundbesitzer angewiesen, aus ihren Forsten für 1370 grorye
Ans:edlerfamiJien das BauhDlz kostenfrei herzugeben. Ein Schreiben
des Kön:gs vom 13, Apri! 1771 an den Magist at von Berlin behandelt
die Schenkung der auf Kosten des Königs in BerOn erbauten Häuser
an di'e Eigentümer der Baustellen. Die von dem König erbauten
Häuser wurden hierdurch den Inhabern ;zu erblichem Eigentum ohne
jede Kostenentschädigung übergeben. Eigenlum!icherwei.se wurde
der Magistrat aufgefordert, von sich aus ,die betreffenden Schenkungs
urkunden mit dem Stadfsiegel 'iluszustellen; die Angelegenheit wurde
also nicht von dem Königlichen Ministerium geleitet und erledigt.
Auch in einer Anweisung an den Kammerdirekior von Gandi kündigt
der Konig tür Westpreu en seine Bereitwilli,gkeit an, fÜr Handwerker
In einigen Städten an der Nehe Häuser auf seine Kosten erbauen zu
l-assen. Ein andermal beklagle der König, da!, die Leute in West
preu en sich beim Festungsbau .zu träge und zu faul" erweisen,
rühmt dagegen die Schlesier in dieser Hinsicht. [n einem Schreiben
vom 2. Juni 1777 an den Neumärkischen Kammerpräsidenien, Grafen
v. Logau, teil! der Köni'9 diesem mit, dal} er der Stadt Kuslrin 18000
Taler anweisen lasse, damit die Stadt ,ihren Ausbau -vollenden kann.
Der König bemerkt wörtlich: "Das ist aber zum lelzten Male, damif
müssen sie sich begnügen und nunmehr a[le i-hre Gebäude in den
.gehöri'gen Stand setzen und von den ihrigen auch etwas dazu bei
fragen.  Aehnlich hatte der König für die Ausbesserung. der länd
lichen Vorwerksgebäude 20000 Taler zur Verfügung der Neumark ge
steilt. Ferner feilt der König mit, da  er auch wieder "einiges Gel,d
für Iden Kirchenbau  hergeben wolle. Wieviel, das wolle er mi!
teilen, wenn er aus der Provinz Preu!,en zurückgekehri sei. Er er
mahnt den Kamme-rpräsidenlen dann, auf die bauliche [nstandhaltung
der Magazingebäude genau Obacht zu geben und hierzu insbeson
dere die nKammer-Baubedi.enfen" anzuhalten, Der König fordert, da
alles .tüchtig, ordenilich und dauerhaft" gebaut werde und dOll} man
vornehmlich um Idie FundamenIe besorgt sein müsse, Der König be
merkt, da  man dort, wo die Fundamentarbei/en Schwierigkeiten
bieten, diese durch Einrammen von Pflihlen beseiti.gen könne, In
demselben Schreiben wird der Kammerpräsident wegen des lang
samen Forlschre'ilens der Arbeifen an den Wä,Jlen der Warthe ge
tadelt. Der König erklärt, da  er die Entschuldigung wegen des
Hochwassers nicht gellen la se, er meint, es könne kaum solches ge
wesen sein. Die bei dem Bau beschäfligfen 271 Mann werden als
viel zu gering in der Zahl bezeichnef; es sollen Bauarbe'iter aus
Sachsen und der Lausitz herangezogen werden, die gern Geld ver
.dienen. Der König teilt Idann noch mff, .dalJ er dieses Jahr für den
Bau der Wälle kein Geld mehr gäbe, da der Kammerpräsident noch
einen "Haufen Geld" habe, der in dem laufenden Jahr verbaut wer
den solle. Der König bemerkt, da  er im nächsten Jahr 100000 Taler



als Rest geben werde, dann mü  en aber die Walle im nächsten J hr
fertig sein. In einem anderen Schreiben desselben Jahres sagt der
König unter anderem,  es komme nicht darauf an, nur einen Haulen
Häuser zu bauen , sondern wichtig sei auch, für die Bewohnung der
selben "nütz[iche Handwerker  zu haben.

Beach!enswerl ist auch eine Diens anweisung des Königs 3n den
Minister Michaelis, als dieser eIne Abte lung des General-Direk_
toriums ZUr Uebernahme erhält. Im Absatz 10 führt der König aus,
da  die Kurmärkische Kammer seither mit ihrem Baufoßc:ls eine .üb[e
WirfschaW getrieben habe, da dieser Baulonds mit 125 000 Taler
Schulden belastet W3r. Der Minister wird ersuchf, sich der Sache an
zunehmen und mit dem Baufonds besser zu wirtschaften. Der König
bestimmte, dafJ von diesen Bauschulden alljährlich 25000 T6Jer ab
geZ<6h!l werden saUfen. Der König er,sucht den Minister, d3rauf zu
3chten, da  mög!ichst massive Häuser gebaut werden. Ein von der
Wesipreu ischen Kammer zu Marienwerder an den König eingereich
ter Städle-Bebauungsplan f'Elnd nicht ,die Billigung des Herrschers. Für
Bau weeke zuguf1sten der Städte Grauc:lenz, Kulm und Bromberg hatte
der König 100000 Taler angewiesen, von welcher Summe auch ,die
durch den Brand geschädigten Orle Nakel und Schönlanke unterstützt
werden solHen. Der König ermahnte, Vor allem das Notwendigste zu
bauen, und besonders auf  den Bau steinerner Häuser bedacht zu
nehmen  . Der König forderte daher einen .0 deJ1.flichen und soliden
Pfan  für die Bebauung. Sehr hart wurde vom König der mit der
Führung der Sromberger Kana!-Baukasse betraute Geh. Finanzrat von
BrenekenhoH wegen schlechter Rechnungslegung angefahren. Der
König schreibt 3m 15. März 1780, er könne sich nicht verhalten, .da
bei li;jlter Eurer Wirtschaft eine verteufelte ConfusJon sei. Ihr wer/et
:"IlIes so durchein'ander, dab man gar nicht klug darilus wer,den kann.
Was habt Ihr nötig gehabt, das Geld, was tch zum Kanalbau ange
wiesen habe, zu fremden Dingen, die gar nichf dahin gehören, zu
verwenden? D.3S Ist eben das confuse bei Euch, da  Ihr immer eines
in das andere schmeisset, und keine Sache reine macht und ordentlich
abschlie t. Deshalb traue Ich Euch auch nicht und werde aUe Eure
Rechnungen auf das gen3ueste nachsehen lassen'.

:\ifidJI.mmil!QI de   l/)iR9\!JdO!lW $ lliöw IIiISllridil   @)
Nachtrag zu meinem Artikel nKonstru,kfiver Rost

schuiz. in Nr. 32 dieser Zeitschrift vom 6. August 1936.
Es wurde bereits wiederholl dargetan, da  die Wirksamkeit der

chemisch .akliven n (d. h. seifenbildenden) Anstreichfarben, namenHich
der für Rostschutzzweeke benötigten, an das Vorhandensein von
trocknenden, fetten Oelen in ausreichender Menge gebunden ist Nun
ist 3.ber die Zuteilung der letzteren für Anstrichzwecke durch die An
ordnung 12 der Ueberwachungsstelle für industrielle Feftversorgung
gewissen Beschränkungen unterworfen worden, Dies hat jedoch viel
bch zu der Annahme geführt, es seien zur Zeil nicht mehr genügend
hochwertige Werks!of/e für die geminnten Zwecke vorhanden. Es
mu  mH Nachdruck hervorgehoben werden, da  diese Auffassung
irrig isf. Beispielsweise ist die Verwendung von Oe[ und ö[haltigen
Ansfrichstoffen in der bisherigen Zusammensetzung zum Anstrich von
Metallen n3ch wie VOr une i n g e s ehr ä n k t gestallef (  3 Ab"""
Erlasse Mi1Iid ' !foifdi1liui1lil tI

=
Verordnung tiber den Höchstbetrag für Reichsbürgschatten für den

Kleinwchnungsbau. Vom 15. Juli 1936
(Reichsgesetzb[. I S. 578)

Auf Grund des g 1 des Gesehes zur Uebernahme von Reichsbürg
sch,dten für den KJeinwonnungsh.3.u vom 4. Februar 1936 (Reichs
gesefzbl. I S, 56) wird verordnet:

Der im   2 des bezeichneten Gesetzes fesfgesetzte Höchsfbetr;:!g
von 250 MiJIionen RM wird um 150 Millionen RM auf 400 Millionen
RM erhöht.

Berlin, 15, Juli 1936.
Der Reichsminister der Finanz<<!n.

In Verfrelung: Re i n h,9 t d t.
Der Rekhs3.rbeitsminister.

[n Vertretung: Dr. Kr 0 h n.

Wie schon bemerk!, [egle der König auf den mllssiven Häuserbau
grö len Werf. So machl der König in einem Schreiben vom 17. Juni
1786 an den Geh. Finanzraf Schütz bekannt, d3  die zum Häuserb3u
angewiesenen 150000 Tiller für die Sfädte Stargard, Soldin und Lands
berg, hauptsächlich zur Vermil1derung der Feuersgehhr, zum massi
ven Häuserbau verwendet werden sollen. Der Fin'anzrat Schütz haffe
einen Plan für Fachwerkbau eingereicht, worüber ihm der König
seine Unzufriedenheit aus.drückt, da er i!lusclrücklich befohlen habe,
die Häuser massiv zu bauen. Der König betont, er 13sse überhaupt
keine neuen Hol.zhäuser erbauen. Weiter bestimmte der König, d3
die zu Sfargard befindlichen Holzhäuser längs des Wassers abgebro
chen und dafür massive Hauser errichtet werden. Aehnlich ordnete
der Konig für L,andsberg <I, W. an, da  die Eekhäuser mas.siv erbaul
werden sollen, damit bei entstehen.der Feuersbrunst der F[amme
leichter Einhalt geboten werden kann. Eben alls solHen in Sold in
die schlechtesten Häuser abgebrochen und massiv neu erbaut werden.
Andererseits gibt der König Erlaubnis, <:Ia  ejn Teil der Bausumme zur
Verbesserung bestehender Holzhäuser verwendet wird, insbe50ndere
soll aut Hersfellung von Brandmauern gesehen werden. Vornehmlich
sollten arme Hauseigentümer Berüeksichtigung finden. [n einem Brief
vom 1. Augusf 1786, den der König wenige Tage Vor seinem Tode
an den ostpre1J ischen Kammerpräsidenfen von GoUz richtete, schreibt
der König,  er höre, da  die Mauersteine in Preu en noch sehr teuer
seien.. Der Minister solle sich daher gehörig bemühen, die Mauer
steine auf denselben Preis wie in Srandenburg zu bringen, nämlich
>auf 4 Ta[er für 1000 Stuck. Der König meint, dieser Preis wäre auch
in der Provinz Preu efl zu erreichen, .wenn die dortigen Ziegef
streicher Luflsteine streichen.. Au erdem machte der König dem
Kammerprasidenten zwei Orte namhaft, wo sich in der preuiJischen
Provinz gule, für Ziegeleien geeignete Lehmerde findet.

So sehen wir auch auf dem Gebiete- des Bauwesens den gro en
König dieselbe tatkräHige und umsichtige Fürsorge bekunden, die ihn
auch auf anderen Gebieten auszeichnete.

schnitt 1 c), Desgleichen dürfen Au enHächen 3US M3uerwerk, Stein,
Putz und Zemenf, wenn sie berzits früher mit Oelfarbe gestrichen
waren, weiterhin mit Oelfarbe gestrichen werden (  3 Abschnitt 1 c).
Sind hingegen die früheren Anstriche der betr. Au enf!ächen mil
BindemilIeIn von geringem Oe[gehaJl erfolgt, so bleibt :!!lerdings
auch derjenige der nachfolgenden Anstriche auf ein entsprechendes
Mal) begrenzt. Wenn somit der Gesetzgeber bestrebt war, den not
wendigen Bedart an feiten Oelen für A u   e n _ und S<: hut z _
ans tri ehe sicherzustellen, so wurde zum Ausgleich dafür der neue
"E i n h eil s - La c k - F i r n i . (kurz EL-Firni  genannf) eingeführt,
der 33 vH Oe! in veredelter Form enthält und der ausschJie Jjch für
die Zwecke des tnnenanstrichs bestimmt ist. Er hat sich in dieser
VerwendungsarI nach aHen seitherigen Erfahrungen vorzüglichbewährt. Dipl. lng. H. He.

, - - """  , -,  '"

PolizelverordnlJng betreffend Nac:htrag XVIII zur Bauordnung
vom 20. Mai 1926

Auf Grund des Polizeiverwallungsgesetzes vom 1. Juni 1931
G, S. S. 77 - wird mit Zustimmung des Oberbürgermeisters fÜr den
Sbdfkreis Bresbu nachstehende Polizeiverordnung ah

Nachtrag XVIII
zur Bau 0 r d nun 9 vom 2 O. Mai 1 926

erlassen:
Artikel 1.

Im   2 Abs. 1 a weden die Bestimmungen im 3, und 4, S:l!ze _
beginnend mit den Worten: nBei Neu- und ErweiJerungsb:;luten . . ,"
und endend mit den Worten: .- - von festgeselzten Fluchtlinien
geschmtfen wird' - durch folgende Bastimmungen erweitert und
abgeändert:

,Die Uebereinstimmung der eingetr:!genen Fluchtlinien und H6hen
m3rken mit dem 3eb:.!UungspI3ne ist vom Gemeindevorstande zu be
scheinigen. Auf Verl:lngen de  Baupolizei mu  der L3gepl."\n durch
einen vereideten Landmesser bsgL:!Ubigt sein und eine prülb:!re Be



rechnung der zulässigen und der beanspruchfen BebauungsfJäche ent
halten, Der Einreichung des Lageplanes bedarf es nicht bei Umbau
ten, bei denen die Lage der äu eren Umfassungswände nichl ver
ändert wird. n

Ar f i k e I 2.
Die Polizeiverordnung irin mit dem Tage ihrer Veröffentlichll11g im

Regierungsamtsblaife in Krall,
P. Allg, s, 4. 14. 36. .

Breslau, am 25. Juli 1936.
Die Orlspofizeibehörde in Breslau

- Baupolizei. 
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Oberllächenbehandlung. Von Gewerbeschulrat A. B!iekle, Stuftgarl,
und Gewe beschu!ra/ R. Herzog, Leipzig, Band II der Schriften
reihe "Holzbearbeitung" , Schrift 265, des Ausschusses für wirt
schaft!iche Fertigung (AWF) beim ,Rei.chskuratorium für Wirtschaft
lichkeit, Berlin W 9; 1936, 280 Seiten im Format DIN A 5
(14,8X21 cm) mit 25 Abbildungen, 24 Tafeln und 2 Farbtafeln.
Beuth-Verlag, G. m. b, H., Berlin SW 19, Dresdener Stra e 97.
Preis 4.80 RM, ausschlie lich Versandkosten,

F!faaeka feml., "¥
Frage Nr. 86. (K i t f zum Aus füll e n von L ö c her n in

ein erB e ton p I a t t e.)
Auf der Oberflache einer gro en Betonplatte sind durch die in

dem Kies enthaltenen Tonteile daumengro e Locher ausgewaschen
worden. Gibt es eine belonfarbene Masse oder Kitt, mit donen man
die Locher ausfüllen kann? Die Masse muf} gut haften und darf durch
Wil!erungseinflüsse nicht ausbrechen. G. Seh., F.

Frage N . 81. (E n t g a n gen erG e w i n n - b z w. Sc h Ei den
er s atz ans p r u c h,)

Anfang Mai vorigen Jahres wurde mir der Auftrag von der Min
derheit des durch einen politischen Vertrag befreundeten Nachbar
staales zum Bau einer Minderheilsschule erteilt. Das Objekt beläuH
sich auf iJbcr 300000 RM, Mir wurden bei der Auflragsertei ung
äu erst kurze Ausführungs/risten auferlegI, so dai} ich die Ansdlaflung
grö erer Baumasd1inen, Ruslzeug usw. vornehmen muf}te, um die in
der testgesetzten Zeit angegebenen Arbeiten austühren zu können.
Da nun der Beginn dieses Gro baue> ohne baupolizeiliche Geneh
migung bis einschne iich Kellergeschof} erlaubt wurde, jetzt die
eigentl ehe Genehmigung voraussichlJich aber nicht er/eilt werden
wird, auryerdem beinahe zwei Bauperioden vergangen sind und ich
mich stets fÜr dieses Objekl ,bereit hiell, halle ich einen derar! groben
Gewinnausfall, da  ich auf die Erteilung der Genehmigung nicht lan
ger waden kann und einen Anspruch geltend machen will. Ich bitte
um Rat, ob und in welcher Höhe idl auf einen entgangenen GewinnAnspruch stellen kann, F. S., R.

Frage Nr. 88. (K r ü m m u n gei n e s 5 c h 0 r n s t ein s n ach
cl e r So n n e n sei t e,)

Wieso ist es nlöglich, da  sich ein Schornstein auf einem drei
stockigen Wohnhaus im Laufe der Jahre immer mehr nach der Sonnenseite zu krümmt? M. V., L.

1. Anlwort auf Frage Hr. 84. (I sol i e run g des Fa s s ade nputzes gegen von Fruchtsäure angegriffenes
Mau e rw er k.)

Sie können die Ausführung in der von Ihnen beabsicht.igten Weise
durchfünren, müssen aber d rauf achten, da  der frische Schufzanstrich
gut mit scharfem Sande beworfen wird. Dadurch erst i.st ein einwand
freies Haften des darauf kommenden 'Putzes gewährleistet. Jedenfalls
sieht man oft, da  sich der Puf,z vom Anstrich löst. Sie können auch
auf den ftischen Anstrich bald einen ganz schwachen, scharfkörnigen
Putz (Kellensprih) aufbringen, der erst etwas abbinden mu , ehe der
Fertigputz darauf kommi, Wahrscheinlich werden Sie aber ga,nz ohne
Isolieranslrich auskommen, wenn Sie zweischichtig einen Putz auf
tragen, dem ein Mörleldichtungsmiflel zugesetzt ist. Hienbei empfehle
ich, in den ers;en Anwurf ej,was mehr Zement als Kalk und in den
zweiten Anwurf etwas mehr Kalk als Zement zu nehmen. E. M., A.

2. Antwort auf Frage Mr. 84. (I sol i e run 9 des Fa s s 01 cl e nputzes gegen von Fruchtsäure angegriffenes
Mau e r wer k.)

tm ellgemeinen werden die Vorkehrungen, die Sie a'nzuwenden
beabsichtigen, genügen. Wenn Sie a,ber auf die gut gereinig!e und
trockene Fläche einen zweimaligen Bitumenanstrich auftragen und

j) 8

Die Verfasser behandeln in dem vorliegenden Werk alles, was der
Fachmann für die Durchführung einer z,weckmä igen Oberflächen
behandlung des Holzes wissen mu . In leicht verständlicher Weise
und in möglichst knapper ,F,assung werden alle die Arbeiien bespro
chen, die das 'Wichtige Gebiet der Obed!ächenbehandlung ausmachen
und zwar die Vorbereitung der Holzoberf!äche, das Baizen, Wachsen,
Firnissen, OeJl,ad<ieren, Mattieren, Polieren, Lackieren und Im
prägniere'n. Auch das Beseitigen von Oberflächenfehlern ist in den
Ausführungen inbegriffen. Auch der Tischler im Klein- 'Und Mitte!
betrieb mu  heute in der Lage sein, die natür!khe Schönheit der
HoJzoberfläche zur Wirkung bringen ,zu können, damit er der Möbel
industrie gegenüber nicht ins Hintertreffen geräi. Aus diesem Grunde
schon ist die Schrift 265 des A WF für je,den holzverarbeitenden
Ha.ndwerker von besonderem Wert. Ein annähernd 1500 StichwClrte
umfas-sendes Sachverzeichnis erleichtert dem WerkHif.igen .da,s Auf
finden aller prakJisch vorkClmmenden Fragen der Oberf!achen
behandlung.

We  b UJ lI'be -"" =
Döbeln (Sa.). Kr e m a tor i u m u n cl Ur n e n hai n. Der Schlu 

tag für die Einsendung der Entwürfe ist der 15. Seplember 1936 (vg!.
Nr. 31 vom 30. Juli 1936, Seite 306),

"

zwar so, da  der erste Ansirich erst trocken sein mury, bevor man den
zweiten aufträgt, so wäre der gewünschte Erfolg errei.cht. Auf den
zweiten Anstrich mui}, so tange er noch feucht ist, ein Sandbewu f
au/gclragcn werden, damit eine rauhe ,Fläche entsteht, auf der dann
der Putz gut hafte\, Erwähnt sei ferner ein zweimaliger Anstrich l11il
Gesolin Kanblei. Auch hier dar! der zweite Anstrich erst nach vol
li ger Trocknung des ersten au/gebradlt werden. Dieser Kaltbleiüber
zug verbindet sich lest und innig mit dem Untergrund und lä 1 sich
auch leicht putzen oder andersartig behandeln. Schlie lich käme
noch die Bekleidung der gesamten Wandfläche mit Falzbauta.feln inFrage, die wie üblich verputz.t werden. h.

1. Antwort iJuf Frage Nr. 85. (Z u sät z e zur Heb u n 9 der
8 e s f ä n d i g k e i t v CI n Kai k f a r ben.)

Es ist richtig, da  Heringslake ein Bindemitiel darstellt und oft ver
wendet wird. Ich persönlich habe allerdings einen merklichen Erfo!g
noch nicht wahrgenommen. Auf 30 Liter Kalk/arbe nimmt man etwa
1 Liter Heringslake. Das gieiche gilt von Milch, Rinderblut und auch
Firnis. Die besten Erfolge habe ich mit Kalkonit erzielt. Kalkonit
werden Sie auch in Ihren Drogerien oder beim nächsten Farben
händler bekommen. Sie sind dabei s-icher, keinen Mi erfCllg zu
erleiden, da es eigens für diese Zwecke herges'lellt ist. E, M., A.

2. Antwort auf Frage Nt. 85. (Z u sät z e Zur Heb u n 9 der
Beständigkeit von Kalkfarben.)

Nach alter Ueber1ieferung wird Hedngslake schon seit Jahrzehnten
dem Kalkanstrich zugesetzt, um dessen Haltbarkeit zu erhöhen, ohne
da  deren Brauchbarkeit näher geprüft worden ist; erst im Jahre 1929
wurde auf Grund einer Umfrage des Bundes zur För,derung der Farbe
im Stad biJd (Vortrag von H. Wagner auf ,der Bundestagung in Zerbst)
das Verhalten bzw. die Wirkung dieses Mitte!s festgestellt. Nach den
Ergebnissen dieser Umfrage isr Heringslake ein Mittel, welches die
Beständigkeil des Ka!kanslrkhes gegen WiHerungseintlüsse nicht un
erheblich zu e höhen vermag. Hauptsächlich fur das Seeklima soll
die HeringsJake den Ka!kanstrich tauglich machen, während ein sol
cher Anshich fur Itndustrieluft sich n.icht $0 widcrs'fandsfähig erwiesen
hat. Als Untergrund soll möglichst frischer Kalkputz .ve wan-dt wer
den, IrgendweJche  chädlichen Einwirkungen wurden nicht fe-stgesiellt.
- Ebenso wie Heri-ngslakc wird auch KClchsalz seit Jahrzehnten zu
dem gle,ichen Zweck angewendet. Man gewinnt durch eine Bei
fÜgung 'von Kochsalz (1 Teil Kochsa],z auf 3 Teile gebrannten Kalk)
eine Anstrichmasse, die hart, widerstandsfähig gegen Witferungsein
ilü\Sse und bis zu einem gewissen Gra,de abwaschbar ist. - Ein
weiteres Mittel zur Erhöhung der Haltbarkeit von Kalkanslrichen ist
Alaun; man erhält z, B. einen solchen Anstrich aus gelöschtem Kalk,
verdünnl in etwa fünfmal soviel Wasser unter Zusah von ,in kochen
dem Wasser aufgelöstem Alaun (1 kg Alaun auf etwa 16 Liter Was
ser). - Einen ziemlich wischlesten Anstrich erhälf man gleichf.:dls da
durch, da  man den Kalk statt mit Wasser mit fettfreier Magermilch
ablöscht oder den Kalk mit Magermilch anruhrl; man erhält hierdurch
die sogen. Milch/arben. - Alle mit den vorgenannten rMiHeln her
gestellten Kalkansfriche haben aber immer nUr den Charakter eines
provisorischen Anstrichs und besitzen nur eine verhaltnismäbig geringe
Lebensdauen e ist deshalb vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit
aus 'zu erwägen, ob es in Ihrem Falle nichi vorteilhafter ist, einen
Anstrich mit Mineralrarben oder Silikatfarben zu wählen. Btw., B.


